Aus unserer Praxis:

In unserer Tätigkeit auf verschiedenen Gebieten (seit 1998) kristallisierte sich dabei die Erfahrung heraus, dass Mediation in Reinform nur sehr selten durchführbar ist.  Als situationsbedingt opportun erwies es sich, der Mediation angrenzende konfliktbearbeitende Verfahren ( z.B. Moderation, Supervision, Schlichtung etc.) neben der Mediation anzuwenden bzw. diese miteinander zu verknüpfen. Wir orientierten uns dabei stets am Auftrag und an der Zielsetzung der Konfliktparteien. 

Ein Beispiel aus der Arbeitswelt:

In einer Abteilung eines Dienstleistungsunternehmens war die Stelle des Abteilungsleiters mit Personalverantwortung vakant und sollte neu besetzt werden. Auf diese Stellte bewarben sich u. a. die Sachbearbeiter A, B und C dieser Abteilung, die in dem Unternehmen sogar gemeinsam eine Ausbildung absolviert hatten. Nach Durchführung des Auswahlverfahrens wurde Sachbearbeiter B zum Abteilungsleiter bestellt.  

Nach einiger Zeit kam es zwischen B auf der einen Seite und A und C auf der anderen Seite 

zu Reibereien; A und C erhielten von B unterschiedliche Abmahnungen mit Kündigungsan-drohung wegen „häufigen Zuspätkommens“, „Überziehung von Pausenzeiten“ und „mangelnder Arbeitsleistung“. 

Es bestand für A und C nun die Möglichkeit, gegen die Erteilung der Abmahnungen Klage vor dem Arbeitsgericht auf deren Rücknahme zu erheben. 

Die Konfliktparteien entschieden sich jedoch dafür, aufgrund ihrer gemeinsamen Tradition in dem Unternehmen zu versuchen, den Konflikt durch Beauftragung eines Mediators zu lösen. Im Mediationsverfahren stellte sich heraus, dass A und C zwar tatsächlich zwei mal zu spät zur Arbeit erschienen waren und auch einmal 10 Minuten später von der Pause  zurück-kehrten; die schlechte Arbeitsleistung hingegen wurde nicht bestätigt.    

Es stellte sich weiter heraus, dass B sich in der Situation fühlte, seiner neuen Tätigkeit als Abteilungsleiter gerade gegenüber lang beschäftigten Kollegen Nachdruck verleihen zu müssen; damit ihm nicht „Seilschaftsverhalten“ und „Kumpanei“ mit seinen „alten Freunden“ nachgesagt werden könnten und er als Abteilungsleiter auch von diesen Kollegen akzeptiert würde. Er habe deshalb ein Zeichen setzen müssen. 

Ergebnis der Mediation war, dass A und C erklärten, B in seine neuen Rolle als Abteilungsleiter zu akzeptieren, Anweisungen von ihm ernst zu nehmen und diese auch auszuführen. B erklärte, die erteilten Abmahnungen zurückzunehmen und in Zukunft sich in der Erfüllung seiner Abteilungsleitertätigkeit auf die Kenntnisse und Fähigkeiten von A und C zu stützen.  

In einem Verfahren vor dem Arbeitsgericht wäre diese Konfliktursache wohl nicht zur Sprache gekommen; das Gericht hätte die Abmahnungen entweder aus formalen Gründen für unwirksam erklärt bzw. hätte die Tatsachen für deren Erteilung nicht als nachgewiesen angesehen oder es wäre ein Vergleich geschlossen worden, dass die Abmahnungen nach einiger Zeit ohne Bedeutung sind. Der inhaltliche Konflikt zwischen B und A bzw. C wäre nicht gelöst worden; B hätte weiter um seine Abteilungsleiterstellung,  A und C weitere arbeitsrechtliche Sanktionen  fürchten müssen.   

